
Änderung der Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV, SR 922.01) 

 
 

  

1 
 

Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Bauernverband UR 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : BV UR  
 
 
Adresse : Beckenriederstr. 34, 6374 Buochs 
 
 
Kontaktperson : Dani Blättler  
 
 
Telefon : 041 624 48 48 
 
 
E-Mail : daniel.blaettler@agro-kmu.ch  
 
 
Datum : 22.02.2023  
 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 

Bitte Formular ausfüllen und im Word- und PDF-Format bis am 

23. Februar 2023 an 

 

claudine.winter@bafu.admin.ch 

 

senden. 

 

* = Pflichtfelder: Bitte im Minimum diese Felder ausfüllen. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 

 
 

mailto:claudine.winter@bafu.admin.ch
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I. Zusammenfassung / Wichtigste Anliegen zur Vorlage / Fazit* 

Zusammenfassung / Wichtigste Anliegen zur Vorlage* 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Konflikte zwischen den Grossraubtieren und unserer Alp- und Landwirtschaft haben weiter 

zugenommen. Da unsere Landwirte der Zentralschweiz direkt mit Tierverlusten konfrontiert und 

generell von Wildschäden betroffen sind, reichen wir auch diesmal, wie in den Jahren 2016 und 2021, 

unsere Stellungnahme zur Änderung der Jagdverordnung ein. Obwohl der BV UR nicht zur 

Vernehmlassung eingeladen wurde, erwarten wir, dass Sie unsere Stellungnahme und die darin 

enthaltenen Anliegen berücksichtigen und in die Jagdverordnung einfliessen lassen. 

 

Zusammenfassend die Haltung des BV UR: 

 

Die Schadschwelle zur Regulierung muss bei Rudeln und Einzelwölfen angepasst werden.  

a) Beim Kleinvieh ist die Schadschwelle sowohl von Rudel oder Einzelwölfen ab fünf anstelle 

von zehn Nutztierrissen erreicht. 

b) Bei Tieren der Rinder- und Pferdegattung sowie bei den Neuweltkameliden ist die 

Schadschwelle ab einem Tier anstelle von zwei Tieren erreicht. Hier muss eine Nulltoleranz 

zur Anwendung kommen. Diese Nulltoleranz muss auch beim Kleinvieh eher früher als 

später in Betracht gezogen werden. 

c) Neben den getöteten und verletzten Tieren müssen auch die nach Wolfsangriffen 

unauffindbaren Tiere berücksichtigt und zur Bestimmung der Schadschwelle angerechnet 

werden. 

 

 

 

 

Fazit* 

Für den Bauernverband Uri gehen die vorgeschlagenen Änderungen zu wenig weit. 

Scheinbar hat man beim Bund und in den Berner Amtsstuben die dramatische Situation in 

den betroffenen Kantonen noch nicht erkannt. Der Aufwand für Herdenschutz-

massnahmen haben das Zumutbare bereits bei Weitem überschritten. Das grosse Tierleid 

und der psychsiche Druck, welcher die Wölfe auf das Alppersonal und die betroffenenen 

Tierhalter ausüben, sind nicht mehr tragbar. Es muss sofort und konsequent gehandelt 

werden.                                                                                                                                

Es droht die Aufgabe der Bewirtschaftung der Alpflächen und somit deren Einwachsung, 

Verbuschung und Vergandung, was aus Umwelt-, Natur- und Heimatschutzaspekten 

sowie auch in landwirtschaftlicher und tourismuswirtschaftlicher Hinsicht schlicht als 

katastrophal bezeichnet werden kann. Entsprechend müssen Sofortmassnahmen für den 

Sommer 2023 ergriffen werden. Auf Seiten Herdenschutz wurde bzw. wird dies getan. Nun 

muss sich auch die Wolfsregulation öffnen, bis das neue JSG in Kraft treten kann. Der 

vorliegende Erlass hilft unzureichend und ist zudem auf Einzelwölfe fokussiert, was 

angesichts dessen, dass hauptsächlich Rudel bestehen, kaum Abhilfe bringen wird. Im 

Übrigen wird die heutige Möglichkeit, Elterntiere zu entnehmen, gestrichen, ohne dass 

dies im Bericht erwähnt wird; das ist inakzeptabel. 
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II. Bemerkungen zu den einzelnen Änderungen 

 
1. Art. 4bis Abs. 1bis, 2 und 3 «Regulierung von Wölfen» 

 

Art. 4bis Abs. 1bis Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalt 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Im Rahmen der Regulierung muss es weiterhin möglich 

sein, auch schadstiftende Elterntiere zu erlegen. Deshalb 

muss der bisherige Art. 4 bis, Abs. 1 mit kleinen 

Anpassungen wie folgt beibehalten werden: 

 

«Im Rahmen der Regulierung nach Absatz 1 kann auch ein 

Elterntier, das schadenstiftend in Erscheinung tritt, erlegt 

werden". 

 

Art. 4bis Abs. 2 

 

Akzeptanz 
Grundsätzliche 

Überarbeitung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Die Schadschwelle ist auf fünf Nutztiere respektive einem 

Tier der Rinder- oder Pferdgattung sowie der 

Neuweltkameliden herabzusetzen. Es müssen nicht nur die 

schwer, sondern generell die verletzten Tiere aller 

Gattungen gezählt werden. Nach Wolfsangriffen nicht mehr 

auffindbare Tiere sollen den getöteten und verletzten 

gleichgestellt werden, da seit dem Auftreten der 

Gänsegeier der Verbleib dieser Tiere nicht mehr ausfindig 

zu machen ist.  

Bezüglich den verletzten Tieren ist der Schweregrad nicht 

relevant. Mit dem Angriff haben die Wölfe die Scheu vor 

dem Menschen und den Nutztieren bereits verloren, womit 

die nächsten Angriffe nur eine Frage der Zeit sind. 

 

Antrag, Art. 4 bis, Abs. 2 

"Eine Regulierung bei Schäden an Nutztierbeständen ist 

zulässig, wenn im Streifgebiet eines Wolfsrudels innerhalb 

von vier Monaten mindestens fünf Nutztiere oder ein Tier 

der Rinder- und Pferdegattung oder der Neuweltkameliden 

getötet oder verletzt worden ist. Nicht mehr auffindbare 

Tiere nach Wolfsangriffen werden den getöteten und 

verletzten Nutztieren gleichgestellt". 

 

Art. 4bis Abs. 3 

 

Akzeptanz 
Zustimmung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

      

 

 

 
2. Art. 9bis Abs. 1, 2 Bst. c, 3 und 6 Satz 1 «Massnahmen gegen einzelne Wölfe» 

Art. 9bis Abs. 1 
 

Akzeptanz 
Zustimmung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

      

 

Art. 9bis Abs. 2 

Bst. c 

 

Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalten / 

Änderungswünschen 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Die Reduktion der Schadschwelle in Bst. c auf acht 

Nutztiere ist nicht ausreichend. Die Schadschwelle ist 
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 auf höchstens fünf Nutztiere, noch besser auf ein Tier zu 

reduzieren. 

 

Der Riss von fünf Nutztieren in geschützten Herden ist 

ein erheblicher Schaden, da zuvor bekanntlich bereits 

der enorme Aufwand für den Herdenschutz geleistet 

wurde. Zudem sollen nicht nur die getöteten sondern 

auch die verletzten und nach einem Wolfsanfgriff nicht 

mehr auffindbaren Nutztiere berücksichtigt werden, da 

seit dem Auftreten der Gänsegeier der Verbleib dieser 

Tiere nicht mehr ausfindig gemacht werden kann.  

 

Antrag, Art. 4bis, Abs. 2 

"mindestens fünf Nutztiere innerhalb von vier Monaten 

getötet oder verletzt werden. Nach Wolfsangriffen nicht 

mehr auffindbare Tiere werden den getöteten und 

verletzten gleichgestellt. 

 

 

  

 

Art. 9bis Abs. 3 

 

Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalten / 

Änderungswünschen 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

 

Die Schadschwelle ist auf ein Tier der Rinder- oder 

Pferdgattung sowie der Neuweltkameliden 

herabzusetzen. Es müssen nicht nur die schwer, 

sondern generell die verletzten Tiere gezählt werden. 

Bezüglich den verletzten Tieren ist der Schweregrad 

nicht relevant. Mit dem Angriff haben die Wölfe die 

Scheu vor dem Menschen und den Nutztieren bereits 

verloren, weshalb weitere Angriffe folgen werden. 

 

Antrag: 

"Bei Tieren der Rinder- und Pferdegattung sowie bei 

Neuweltkameliden liegt ein erheblicher Schaden vor, 

wenn durch einen einzelnen Wolf ein Nutztier getötet 

oder verletzt wurde".   

 

Art. 9bis Abs. 6 

 

Akzeptanz 
Zustimmung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 
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3. Art. 9ter «Einzelabschuss eines Wolfs aus einem Rudel» 

Art. 9ter  Akzeptanz 
Zustimmung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

      

 

 

 

4. Art. 10 Abs. 3 «Entschädigung und Schadenvergütung» 

Art. 10 Abs. 3 Akzeptanz 
Ablehnung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Die Pflicht zur korrekten Registrieung der Klauentiere in 

der TVD besteht ohnehin, daher ist nicht ersichtlich, was 

mit dieser Bestimmung erreicht werden soll. 

 

 

 

 
5. Änderung in anderem Erlass (WZVV) 

WZVV,  

Anhang 1,  

Nr. 5 Chevroux 

jusqu’à 

Portalban 

Akzeptanz 
Kein Kommentar 

 

Bemerkungen 

      

 

 


